
Was ist zu tun, wenn Ihr Kind die Schule nicht besuchen kann?  
  

Wenn Ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen kann:  
  

• Melden Sie Ihr Kind – vor Unterrichtsbeginn spätestens bis 08:30 Uhr – 

über die  „Stay-Informed-App“ ab. Sie können die Abwesenheit Ihres 

Kindes für den ganzen Tag oder für einzelne Stunden eintragen. Ein Anruf 

im Sekretariat ist dann nicht nötig.  
  

• Sollte es sich um eine meldepflichtige oder hochansteckende Erkrankung 

(Läuse, Scharlach, Salmonellen, Röteln, Windpocken, Covid 19,…) handeln, 

rufen Sie bitte immer im Sekretariat (Tel. 07623 / 20886) an. Bitte 

sprechen Sie auf den Anrufbeantworter, falls gerade niemand das Telefon 

abnehmen kann.  
  

• Falls Ihr Kind länger als drei Tage fehlen sollte, ist spätestens am 3. Tag 

eine schriftliche Entschuldigung mit Bestätigung und Begründung der 

Fehlzeit vorzulegen, als Nachricht im Mitteilungsheft oder als Brief über 

ein Nachbarkind oder als Mail an die Lehrkraft.  

In besonderen Fällen wird ein Attest benötigt.  
  
  

WICHTIG:   

Bitte geben Sie Adressänderungen, Änderungen der Telefonnummern sowie 

Veränderungen im familiären Bereich unbedingt im Sekretariat bekannt.   
  
  

  


